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Stimmberechtigt sind:

  österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 
  die spätestens am Tag der Volksbefragung (20. Jänner 2013) 
  16 Jahre alt werden und ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben;

  Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, die 
  ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben und in der Wählerevidenz 
  einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind.

Stimmabgabe persönlich mit amtlichem Lichtbildausweis:

  im Wahllokal in der Hauptwohnsitz-Gemeinde oder

mit Stimmkarte:

  in einem Wahllokal in jeder 
  Gemeinde Österreichs

  vor einer „fliegenden Wahlbehörde“

  per Briefwahl

Informationen:
www.volksbefragung2013.at
Tel.: 0800 500 180 (gebührenfrei)
(Mo-Fr 08.00 - 13.00 Uhr)

Volksbefragung 2013

Volksbefragung am 
Sonntag, 20. Jänner 2013

Eine Information des Bundesministeriums für Inneres

Die Frage wird lauten:

 a)  Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines
  bezahlten freiwilligen Sozialjahres

  oder

 b)  sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht
  und des Zivildienstes?


